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Absichtserklärung
("memorandum of understanding")

zwischen

1.
dem Land Berlin, Senatskanziei Jüdenstraße 1,10178 Berlin

(nachstehend: "Berlin");

und

2.
der CA Immo Deutschland Gmbh), Friedrich-Ebert-Anlage 35 - 37, 60327 Frankfurt am Main

(nachstehend: "CA Immo").
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Präambel

CA Immo ist Eigentümerin der sogenannten Rieckhalten am Hamburger Bahnhof in Berlin-

Mitte, Das mit den Rieckhallen bebaute Grundstück liegt im Geltungsbereich des 2016 in Kraft

getretenen Bebauungsplanes 1-62b. Im Ergebnis des dem Bebauungsplanverfahren

zugrundeliegenden Masterplans zur Weiterentwicklung der Europacity ist für das Grundstück

eine Neubebauung vorgesehen und in dem Bebauungsplan als zulässige Art der baulichen

Nutzung ein IVIischgebiet (MI) festgesetzt.

Die Rieckhallen sind gegenwärtig bis zum 30.09.2021 befristet an die Stiftung Preußischer

Kutturbesitz vermietet und stellen eine Erweiterung und Ergänzung des Museumsstandortes
Hamburger Bahnhof dar.

Berlin möchte den Museumsstandort und die dort ansässigen Sammlungen dauerhaft sichern

und zu diesem Zweck die Rieekhallen erwerben. CA Immo möchte den Erwerb durch Berlin

im Rahmen eines notariellen Grundstückstauschvertrages ermöglichen.

Um die wesentlichen Aspekte und Maßgaben festzulegen, nach denen die Transaktionen mit

Wertausgleich erfolgen sollen, nehmen die Parteien in Aussicht, v/asfQlgt. Berlm wsistdarauf

hin, dass nach vorläufiger Prüfung die Landeshaushaltsordnung (LHO) einem Tausch

entgegensteht und der Transaktionsweg eines Kaufs und zweier Verkäufe (aus Sicht des

Landes Berlin) dem Abgeordnetenhaus von Berlin vorgeschlagen werden kann, wobei die

Gesamtwirkung der eines Tausches entspricht oder nahekommt. CA Immo versichert, diesen

Hinweis zur Kenntnis genommen zu haben. Berlin versichert, dass der Inhalt der folgenden

Absichtserklärung von den Senatsverwaltungen für Kultur und Europa, für Finanzen und für

Stadtentwicklung und Wohnen zustimmend zur Kenntnis genommen worden ist.
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Absichtserklärung

A. Ziel

(1) Berlin hat das vordringliche Interesse, die Rieckhalten als Teil des

Museumsstandorts zu erhalten. Dazu soll möglichst zeitnah eine Lösyng

gefunden werden, die schnell Sicherheit für den dauerhaften Verbleib des

Museumsstandortes schafft.

(2) CA Immo ist bereit, das mit den Rieckhallen bebaute Grundstück an Berlin zu

übertragen, sofern ihr der Grundstückswert durch Übertragung von unter

Berücksichtigung ihrer Kosten und wirtschaftlichen Nachteile wertgieichen

Tauschgrundstücken des Landes Berlin mit ausschließlich gewerblicher

Nutzung in vergleichbarer Lage gemäß Abschnitt B Ziffer 2 erstattet wird.

(3) Daher streben die Parteien einen Grundstücktaüsch an. Dieser TausGh soll

mögtiehst zeitnah erfQlgen und spätestens bis Ende 2024 vollständig

abgewickelt sein. Die Parteien werden hierzu unverzüglich in Verhandlungen

zum Abschtuss eines notariellen GrundstückstausGhvertrags eintreten

(nachfolgend: „Tauschvertrag"}.

B.Tauschgegenstand

In den Grundstückstausch sollen eingebracht werden

(1) durchCAImmo:

das Grundstück verzeichnet im Grundbuch von Moabit des Amtsgerichts

Mitte, Blatt 15911, Flur 43, Flurstück 465, mit einer Größe von 13.890 m2, in

dem als Anlage B1 beigefügten Lageplan gekennzeichnet durch die

Buchstaben A-B-C-D-E-F-G-H-t-J-K-A (nachfolgend: "Grundstück Rieck").

Nach den Festsetzungen des Bebauungsptans 1-62b ist für das mit der

Rieckhalle bebaute Grundstück mischgebjetstypische Nutzung zugelassen

("Ml 6" ohne Einschränkungen mit Ausnahme von Tankstellen und

Vergnügungsstätten). Die Maßfestsetzungen des nördlichen Baufelds (das
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mehr als das Grundstück RJeck umfasst) in Anlage B1 liegen bei OK 58,0 m

ü NHN, GR 2.400 m2 und GF 14.000 m2, die Maßfestsetzung des südlichen

Baufelds in Anlage B1 liegen bei QK 58,0 m ü. NHN, GR 2.200 m2 und GF

13.000 m2.

Zusätzljch ist gemäß FlächennaGhweis der öffentlich bestellten

yermessungsingenieure Zech Ruth Blasius vom 29.01.2021 die in Anlage 81

durch die BuGhstaben A-L-J-K-A gekennzeichnete Teilfläche mit einer GR von

67 m2 und einer GF von 886 m2 bebaubar. Danach ergibt sich gegenwärtig

eine realisierbare Fläche von insgesamt 27.886m2 G F. Die zusätzliche

realisierbare Geschossfläche ergibt sich daraus, dass CA Immo bei der

Realisierung des Vorhabens MY.B. (westlich unmittelbar angrenzend an das

nördliGhe Baufeld des Grundstücks Rieck) mit Rücksicht auf die seinerzeitige

Museumsnutzung der Rieckhalle weniger Nutzungsmasse realisiert hat afs

rechtlich möglich und zutässig gewesen wäre. Berlin und CA ImmQ sind

deswegen bereits vor den Gesprächen über diesen MoU übereingekommen,

dass das planungsrechtlich zulässige Nutzungsmaß im nördlichen Baufeld

des Grundstücks Rieck um die vorgenannte zusätzliche GesGhossfläche

erhöht werden darf. Dieses erhöhte Maß ist der Wertermittlung (Abschnitt C.

Abs. 1) zugrundezu legen.

(2) durch Berlin:

2.1

das Grundstück verzeichnet im Grundbuch von Moabit des Amtsgerichts

Mitte, Blatt 24551 (lfd. Nr. 3 des Bestandsverzeichnisses), Flur 52, Flurstück

754, mit einer Größe von 1.178 m2, in dem als Anlage B2 beigefügten

Lageplan gekennzeichnet durch die Buchstaben A-B-C-D-A (naehfolgend:

"Grundstück Humbotdt-Hafen").

Das unbebaute Grundstück liegt im Bereich des Bebauungsplans 11-201 db,

welcher für das Grundstück eine Nutzung für Kultur oder

Gesundheitseinrichtungen (SO "Kultur und Gesundheit") mit einem

Nutzungsmaß OK 60,30 m ü. NHN (III bzw. Vlt Vollgeschosse) und einer GF

von 6.400 m2 festsetzt. Der Bebauungsplan 11-201db ist jedoch mit der

Normenkontroile angegriffen und für unwirksam erklärt worden (s. Abschnitt
D., Abs.1).
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und

2.2

eine Teilfläche im nordöstlichen Bereich des Grundstücks an der

Invalidenstraße 60 verzeichnet im Grundbuch von Moabit des Amtsgerichts

Mitte, Blatt 11484 (lfd. Nr. 15 des Bestandsverzeichnisses), Flur 52, Flurstück

626 (ggf. auch Teile des angrenzenden Flurstücks 750), mit einer Größe von

7.725 m2, dessen Lage sich aus dem als Anlage B3 beigefügten Lageplan

ergibt (nachfolgend: "Grundstück Invaliclenstraße"). Die genaue Lage und

Größe ist in dem späteren Tauschvertrag noch von den Parteien festzulegen.

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des derzeit für dieses Grundstück

laufenden Masterplanverfahrens

Das mit dem leerstehenden Gebäude des ehemaligen Landeslabors Beriin-

Brandenburg bebaute Grundstück liegt nach dem Baunutzungsplan 1958/60

i.V.m. den bauplanungsrechtlichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin von

1958 im gemischten Gebiet der Baustufe V/3. Für das Areal Invaiidenstraß-e

57-60, Berlin-Mitte, wird derzeit das Bebauungsplanveri:ahren für den

Bebauungsplan 1-110 zur Schaffung eines orbanen Quartiers mit gemisGhten

Nutzungen durehgeführt.

C. Wertermittlung und -ausgleich

Um die Wertgleichheit des geplanten Grundstückstauschs sjcherzustellen,

beabsichtigen die Parteien wie folgt zu verfahren.

(1) Die Parteien lassen für die vorgesehenen Tauschgrundstücke durch einen von

den Parteien gemeinsam zu bestimmenden öffentlich bestellten und

vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung mit Kenntnis des

Berliner Immobilienmarktes den Verkehrswert (gemäß § 194

BauGB)ermitteln. Das Gutachten des Sachverständigen wird in der

Entwurfsfassung durch die Parteien unter Achtung des Ermessens des

Sachverständigen auf fachliche Plausibilität geprüft und, sofern die

Plausibilität festgestellt werden kann, durch den Sachverständigen
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ausgefertigt. Das ausgefertigte Gutacihten wird von den Parteien als

verbindlich anerkannt.

(2) Der Verkehrswert der Tauschgrundstücke bezieht sich auf den gleichen, noch

gemeinsam zu bestimmenden, Wertermitttungsatichtag (mit Datum vor

Abschluss des Tauschvertrags). Die Wertermittlung erfolgt nach anerkannten

normierten Verfahren mit fachlicher Plausibilisierung durch

Residualwertverfahren.

(3) Sämtliche Grundstücke werden als baureifes Land mit hochwertiger

NuteungsmögliGhkeit bewertet. Die zu berüeksichtigende bauliGhe Nutzung

der Tauschgrundstüeke ergibt sich zum Zeitpunkt nach Abschluss des

Masterplanverfahrens und nach Abschluss der Trägerbeteiligung nach § 4

Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplanentwürf gemäß Abschnitt D. Abs. 3 für

das Grundstück Invalidenstraße sowie des Vorliegens des positiven

Bauvorbescheides gemäß Abschnitt D. Abs. 1 für das Grundstück

Humboldthafen. Sofern die Gründstueke durch das Land Berlin nicht in einem

beräumten Grundstückszustand übergeben werden, sind die Rückbaukosten

der vorbandenen und zu berücksichtigen Gebäudeteile <jyrch einen

FachgutaGhter zu schätzen und in der Wertermittlung zu berücksichtigen.

(4) Für das Grundstück Rieck erfolgt die Bewertung auf Grundlage des

Planungsrechts im Zeitpunkt des Wertermittlungsstichtags unter

Berücksichtigung der Regelungen im abgeschiossenen städtebaulichen

Vertrag und unter folgender Annahme:

Baukörper Süd: 13.000 m2 GF Wohnen im Teileigentum unter

Berücksichtigung von weiteren Wohnflächen wie Terrassen im EG und auf

dem Dach sowie Balkone als untergeordnete Bauteiie, die nicht in der GF

berücksichtigt werden

Baukörper Nord: 14.886 m2 Büronutzung.

Die Rückbaukosten der vorhandenen Gebäude sind durch einen

Fachgutachter zu schätzen und zu Lasten der CA Immo zu berücksichtigen.

(5) Das Wertermittlungsgutachten berücksichtigt möglicherweise vorhandene

Bodenverunreinigungen, Gebäudeschadstoffe oder Kampfmittel nicht, die

einer gesonderten Regelung bedürfen; auch insoweit gilt der Grundsatz, dass

CA Immo durch den Tausch keine zusätzlichen Belastungen entstehen sollen.

6Sa^



Die Berücksichtigung weiterer Tatbestände der Verkehrswertermittlung erfolgt

durch den Sachverständigen auf Grundlage der fachlichen Vorgaben.

(6) Im Rahmen des Wertvergleichs der TausGhgrundstücke sind auch

Belastungen zur berücksichtigen, die den Parteien äurch den beabsichtigten

Grundstüekstausch entstehen, sofern diese auf spezifische Umstände oder

Eigenschaften der jeweiligen Grundstücke, die nicht im Rahmen der

Verkehrswertermittlung berücksichtigt wurden, oder die auf die gemäß

Abschnitt D Absatz 2 und 4 geplante Bebauung zurückzuführen sind oder die

sich im Vergleich der Grundstücke als nachteilig erweisen. Dabei sollen

berücksichtigt werden die Kosten und wirtschaftlichen Nachteile, die für CA

tmmo Folge oder Voraussetzung der angestrebten Nutzung der

TausGhgrundstücke sind, so insbesondere

Kosten für die Beseitigung von Altlasten/schädlichen

Gebäudesubstanzen, die über die Rückbaukosten in Absatz 3 und 4

hinausgehen,

Rückbaukosten der Grundstücke Humboldthafen und invalidenstraße,

sofern die Grundstücke nicht geräumt von Berlin übergeben werden,

erhöhter Gründungsaufwand, Setzungsverhalten Bahnviadukt sowie

unmittelbarer Nähe zum Humboldthafen, wenn nicht im Bodenwert bei

Verkehrswertermittlung berüGksichtigt,

Mehrkosten der Baustelleneinrichtung/-logistik aufgrund eingeschränkter

Verfügbarkeit von Baustelleneinrichtungsflächen,

Erschließung / erhöhte Erschtießungskosten zur separaten EFschließung

öffentlicher Nutzungen im Erdgeschoss bzw. Dachgeschoss,sofern über

die Ansätze der Verkehrswertermittlung hinausgehend.

Effizienz-/Kostennachteile;

eingeschränkte Technikflächen auf den Gebäudedachflächen;

Kosten der Erlangung des gesicherten Planüngsreehts für das

Grundstück Humboldthafen (positiver Bauvorbescheid) und B-

Planverfahren (einschl. Gutachten etc.) für das Grundstück

Invalidenstraße, falls abweichend von den Ansätzen der

Verkehrswertermittlung.

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der zeitlichen

Verzögerung der Realisierung der Bebauung gegenüber einer solchen

des Grundstücks Rieck für den Zeitraum ab dem Abschluss des

Tauschvertrags
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entwieklungsrechtlicher Ausgleichsbetrag für das Grundstück

Humboldthafen (Entwicklungsbereich Parlaments- und

Regierungsviertel).

(7) Ergibt sich aus dem Wertvergleich der Tauschgrundstücke eine Wertdifferenz,

so ist diese auszugieichen. UbeF die Modalitäten des Ausgieichs werden sich

die Parteien im Tauschvertrag verständigen. Gleiches gilt für eine

Nachbewertung der von Beriin einzubringendBn Tauschgrundstücke bei

etwaigen BaureGhtsänderungen (Festsetzung des Bebauungsplans;

Baugenehmigungen), die nach dem Bewertungsstichtag bis zum 30. Juni

2024 erfolgen.

D. Baurecht

(1) Der Bebauungsptan 11-201 üb, in dessen räumlichem Geltungsbereich das

Grundstück Mumboldt-Hafen belegen ist, ist mit der Normenkontrolle

angegriffen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 10.12.2020 (Az.: 2 A 28.17) mit Urteil vom

24.06.2021den Bebauungsplan wegen formeller und materieller Mängel für

unwirksam erklärt,

Um sicherzustellen, dass der in der Wertermittlung (Abschnitt C.)

festzustellende Grundstückswert tatsächlich realisiert werden kann, ist das

zugrundeliegende Planungsrecht für das Tauschgmndstuck Humboldt-Hafen

daher durch Bauvorbescheid zu sichern wie folgt.

a) CA Immo stellt für das von Berlin in den Tausch einzubringende

Grundstück Humboldt-Hafen bis zum 31.12.2021 eine Bauvoranfrage

sinngemäß mit dem Inhalt, auf Grundlage der Bebauungsstudie (Anlage

D1, Abschn. D. Abs. 2) die Genehmigungsfähigkeit der nach Art und Maß

maximal zulässigen Nytzung zu erfragen.

b) Berlin stellt in Aussicht, die Bauvoranfrage zügig zu bearbeiten und unter

der Bedingung der Vollständigkeit aller notwendigen Unterlagen bis zum

31.03.2022 zu bescheiden.
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c) Die Parteien gehen davon aus, dass der Bauvorbescheid auf Anfrag der

CA Immo im Rahmen des nach §75 Abs. 1 S. 3 BauO Bin maximal zeitlich

Zulässigen verlängert werden kann.

(2) Die Parteien sind sich einjg darüber, dass Grundlage der Verhandlungen über

den Tauschvertrag und des angestrebten Wertausgleichs eine Bebauung des

Grundstücks Humboldt-Hafen entsprechend der als Anlage D1 beigefügten

Bebauungsstudie ist und gehen davon aus, dass eine solche Bebauung

künftig nach § 34 BauGB ptanungsreGhtlich zulässig ist und dass auch hierfür

erforderliche entwicklungsrechtliche Genehmigungen i.S.d. §§ 169, 144 Abs.

3 BauGB erteilt werden.

(3) Im Rahmen des angestrebten Tauschvertrags werden die Parteien auch

Regelyngen vereinbaren, um sich wechsetseitig die sich aus der geplanten

Bebauung dieses und des benachbarten Grundstücks (MK H2) ergebenden,

ggf. erforderlichen nachbarrechtliGhen Zustimmungen zu erteilen sowie

Abstandsflächen (Anlage D2) einzuräumen und durch entspreGhende

Baulasten zu sichern.

Die Parteien sind darin einig und werden im Tauschvertrag regeln, dass die

architektonische Qualität der beabsichtigten Bebauung durch ein zwischen

ihnen abzustimmendes Wettbewerbsverfahren sichergestellt werden soll. Das

Erdgeschüss auf der Seite des Humboldthafens (Arkaden) soli für öffentliche

Nutzungen zur Verfügung stehen.

(4) Für das Grundstück Invalidenstraße trifft der Baunutzungsplan für Bertin

1958/60 eine Festsetzung als gemischtes Gebiet der Baustufe V/3.

Am 30. Januar 2020 hat die Senatsverwaltüng für StadtentwickJung und

Wohnen einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 1-110 für das

Areal Invalidenstraße 57-60, Berlin-Mitte, gefasst mit dem Ziel, ein urbanes

Quartier mit multifunkttonalen Nutzungen aus Wohneh, Gewerbe und

Einzelhandel zu entwickeln. Zur Vorbereitung der verbindlichen

Bauleitplanung führt Berlin gegenwärtig einen wettbewerblichen Dialog mit

dem Ziel durch, bis Ende 2021 einen städtebaulichen Masterptan zu

erarbeiten. Auf Grundlage des Masterptans beabsichtigt Berlin, im ersten

Quartal 2022 einen Bebauungsplanentwurf zu erarbeiten und die

9



Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zu starten. Die Trägerbeteiljgung

nach § 4 Abs. 2 BauGB soll bis 30.06.2022 abgeschlossen sein.

Die Parteien streben dabei an, dass nach Abschluss der Trägerbeteiligung

nach § 4 Abs. 2 BauGB der GettungsbereiGh des Bebauungsplans 1-110

geteilt und das Baurecht auf dem Tauschgrundstück sodann über einen

vorhabenbezogenen Bebauungsplan geschaffen werden soll. Die Parteien

sind darüber einig, dass dazu auf Grundlage des Masterplans CA ImmQ eine

BebauungsstudJe erstellen und mit Berlin abstimmen wird, die dann als

Grundlage für die weitere, vorhabenbezogene Planung dienen soll. Die

wesentlichen (v.a. städtebaulichen und wirtschaftlichen) Eckpunkte des

erforderlichen Dyrchfuhrungsvertrages (§ 12 Abs. 1 S. 1 BauGB) sind bereits

in dem angestrebten Tauschvertrag festzuhalten.

Die Parteien sind einig in dem Ziel, dass auf dem Tausehgrundstück

Invalidenstraße (Anlage 83} ausschließliGh gewerbliche (v.a. Büro-) Nutzung

sowie ein Hochhaus mit einer Sockelbebauung und einer Geschossfläehe VQn

insgesamt ea. 24.000 m2 bis 31.000 m2 angestrebt werden sollen.

(5) Den Parteien ist bewusst, dass sich Inhalt und Aüfstetlung von

Bebauungsplänen sowie die Durchführung von Bebayungsplanverfahren

nach öffentlich-reehtlichen Vorschriften richten und der Entscheidung der

hierzu nach den gesetzilichen Vorschriften zuständigen Organe Berlins

vQTbehalten sind. Eine Vorwegbindung dieser Entscheidung ist rechtlich

unzulässig (§ 1 Abs. 3 S, 2 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf die Aufstellung

eines entsprechenden Bebauungsplans wird daher nicht begründet. Die in

diesem MoU beschriebene Möglichkeit, geändertes Planungsrecht zu

schaffen, stellt keine Zusage eines derartigen Ergebnisses dar. CA Immo ist

bewusst, dass Berlin sich nicht vertraglich zur Schaffung von Baurecht oder

zur Aufstellung eines Bebauungsplans verpflichten kann.

E. (Teil-)Rücktritt und Rückabwicklung

Die Parteien gehen davon aus, dass bis zum 30.06.2024 für das Grundstück

Invalidenstraße eine zulässige Bebaubarkeit von mindestens 20.000 m2 GF

ausschließlich gewerbliche Nutzung durch Festsetzung eines vorhabenbezogenen

Bebauungsplans oder durch eine vollziehbare Baugenehmigung sichergestellt

'^c^-



werden kann. Der Tauschvertrag soll Regelungen enthalten, die bestimmen,

welche Rechte den Parteien zustehen, wenn sich diese Erwartung nicht erfüllen

sollte (u.a. Recht zum Rücktritt oder TeilrüGktritt der CA Immo, des Wertausgleichs

sowie der dabei erforderlichen Anrechnung von Zinssehaden und sonstigen

Kosten der CA Immo).

F. Kooperationsverpflichtung

(1) Die Parteien werden zur Erreichung der in diesem MoU beschriebenen Ziele

nach bestem Wissen und Vermögen kooperieren. Sie werden insbesondere,

soweit jeweils rechtlich zulässig und wirtschaftlich zumutbar, sich

wechsetseitig unterstützen, frühzeitig auf Probleme mit dem Ziel ihrer

bestmöglichen Lösung aufmerksam machen und sich um eine zügige

Umsetzung bemühen. Sofern und soweit die Parteien jeweils als Eigentümer

bei der Stellung von Anträgen etc. mitwirken müssen, werden sie dies nach

den v.g. IVtaßgaben tun.

(2) Die Parteien sind insbesondere darüber einig, dass CA Immo an dem

städtebautichen Verfahren Invalidenstraße beteiljgt wird und dass ihre

Bebauungsabsichten für das Tauschgrundstück Invalidenstraße darin

berücksichtigt werden sollen. Die Parteien haben ferner die Absicht, dass

nach Abschluss des städtebaulichen Verfahrens unverzüglich und unter

größtmöglicher Beschteunigung ein vorhabenbezogener Bebayungsplan für

das Tauschgrundstück Invalidenstraße aufgestellt werden soll,

(3) Berlin wird dafür Sorge tragen, dass sowohl für die Verhandlung und

Vereinbarung des Tauschvertrages als auch für die Baurechtschaffung jeweils

ein kompetenter und entscheidungsbefugter Anspreehpartner zur Verfügung

steht, der die auf Seiten Berlins zu beteiligenden Stetlen beteitigt, deren

Belange zusammenführt und zu einer einheitlichen Haltung gegenüber CA

Immo bündelt und kommuniziert.

(4) CA Immo wird dafür Sorge trägen, dass der Mietvertrag mit der SPK über die

Anmietung der Rleckhallen mindestens bis zum Zeitpunkt des angestrebten

Abschlusses des Tauschvertrags verlängert wird.
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G. Zeitplan

Maßnahme, Verfahrenssehritt zu erreichen bis

Entwurf TäuschvertFag CA tmmö und Aufnahme äer
Verhandlungen

15.11.2021

Bauvoranfrage Humboldt-Hafen 31.12.2021

Verfahrensabschluss Masterplan Invalidenstraße 31.01.2022

Bauvorbescheid Humboldt-Hafen 31.03.2022

Entwurf B-Plan, Durchführung Tragerbeteiligung
Invalidensträ&e

30.04.2022

Beginn QrundstucksbewertunQ (Abschn. C. Abs. 1^2) 31.03.2022

Vorliegen Ausfertigung Wertgutachten 15.05.2022

Festlegen Eckpunkte Durchführt.jngsveFtrag (Iwalidenstr.) 30.06.2022

Beurkundung Grundstuckstauschvertrag 30.06.2022

Teilung Geltungsfeereich B-Plan 1-110 und
Start vörhahenbezogener B-Plan Grundstück Invalidenstraße
nach Absehluss Trägerbeteiligung und Beurkundung
GrundstöcKstausehvertrag

Q3/2022

Baurechtschaffung(Jnvalidenstr.) 30^6.2024

Ablauf Rüektrittsrecht CA tmmo 30.06.2024

Erneuter Wertvergleich (Abschn. C. Abs. 4) 30.06.2024
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H. Grundstückstauschvertrag

(1) Die Parteien streben an, so zeitnah wie möglich, spätestens jedoch bis

30.06.2022, bei Vorliegen der in dem Zeitplan gemäß Abschnitt G.

aufgeführten Meilensteine in notanetier Form einen Grundstückstauschvertrag

abzuschließen, der als Mindestinhalt die in den vorstehenden Abschnitten A

bis G enthaltenen Aspekte unter Berücksichtigung der dort skizzierten Ziele

und Wertungen aufweisen soll. Dieses MoU ist in dem

Grundstückstauschvertrag aufzuheben.

(2) Dieses MoU begründet keine Verpflichtung der Parteien, den beabsichtigten

Grundstückstauschvertrag abzuschließen. Der AbsGhluss des beabsichtigten

Tauschveriirages steht auf Seiten des Landes Berlin unter dem Vorbehalt der

Zustimmung des Abgeordnetenhauses und auf Seiten der CA Immo unter dem

Vorbehalt der Zustimmung von deren Gremien (Vorstand und Aufsicht&rat),

wobei dem Vorstand der CA Immo der Inhalt dieses MoU bekannt ist und

dieses unterstützt wird. CA Immo wird die Zustimmung ihrer Gremien

beantragen, diese sind in ihrer Entscheidung jedoch frei.

(3) Der Besitz (einschließlich Nutzen und Lasten) an den Tauschgrundstücken

soll am Tag nach rechtswirksamer Beurkundung des Tauschvertrages

übergehen.

(4) Der Antrag auf UmsGhreibung des Eigentums an den Tauschgrundstücken

soll davon abhängig gemaGht werden, dass das Rücktrittsrecht der CA immö

ohne Ausübung erloschen ist. Vor grundbuchlicher EigentumsumsGhreibung

an den Tauschgrundstücken bedürfen Änderungen des derzeit bestehenden

Mietvertrages für die Rieckhalle (vgl. Präannbel), insbesondere die

Verlängerung der Mietlaufzeit mit der SPK über den 30.06.2024 hinaus, der

vorherigen schriftlichen Zustimmung der CA Immo.

(5) Die Transaktionskosten einschließlich der Grunderwerbsteuer sowie Notar-

und Volizugsgebühren für den Grundstückstausch trägt wirtschaftlich das

Land Berlin; diese sollen soweit möglich im Rahmen des Wertausgleichs

(Abschnitt C.) berücksichtigt werden. Die Kosten etwaiger Rechtsberatung

trägt jede Vertragspartei jeweils selbst,
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l. Kündigung / Rücktritt von diesem MoU

Unbeschaclet von Abschnitt H., Abs. 2 kann CA Immo diesen MoU aus wiGhtigem

Grund außerordentlich kündigen, wenn ein positiver Bauvorbescheid gemäß

Abschnitt D., Abs. 1 für das Grundstück Humboldthafen nicht bis zum 31.03.2022

erteilt woräen ist und/oder das Masterplanverfahren gemäß Absehnitt D., Abs. 4

mit einer zulässigen Bebaubarkeit von mindestens 20.000 m2 ausschließlieh

gewerbliche Nutzung für das Grundstück Invalidenstraße nicht biszum 31.01.2022

abgeschlossen worden ist.

tm Falle der Ausübung des Rücktrittsrechts sind etwaige Ansprüche von Berlin

gegenüber CA Immo ausgeschiossen.

J. Bestandteile dieses MoU sind die nachstehend aufgeführten Anlagen

Anlage B1 Lageplan Grundstück Rieck
Anlage B2 Lageptan Grundstück Humboldthafen
Anlage B3 Lageptan Grundstück Invalidenstraße
Anlage D1 Bebauungsstudie Grundstück Humboldthafen
Anlage D2 Abstandsflächen Bebauung Qrundstück Humboldthafen / MK H2

Berlin, den

Für das Land Berlin

Der Regierende Bürgermeister Mlichael Müller

Der Senator für Finanzen Dr. Matthias Kollatz

Der Senator für Kultur und Europa Dr. Klaus Lederer

Für die CA Immo Deutschland GmbH

Matthias Schmidt, Geschäftsführer und Sonja Bischoff, Prokuristin
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l. Kündigung / Rücktritt von diesem MoU

Unbeschadet von Abschnitt H., Abs. 2 kann CA Immo diesen MoU aus wichtigem

Grund außerordentlich kündigen, wenn ein positiver Bauvorbeschetd gemäß
Abschnitt D., Abs. 1 für das Grundstück Humboldthafen nicht bis zum 31.03.2022

erteilt worden ist und/oder das Masterplanverfahren gemäß Abschnitt D., Abs. 4

mit einer zulässigen Bebaübarkeit von mindestens 20.000 m2 ausschließlich

gewerbtiche Nutzung für das Grundstück Invafidenstraße nicht bis zum 31.01 .2022
abgeschlossen worden ist.

Im Falle der Ausübung des Rücktrittsrechts sind etwaige Ansprüche von Berlin

gegenüber CA Immo ausgeschlossen.

J. Bestandteile dieses MoU sind die nachstehend aufgeführten Anlagen

Anlage B1 Lageplan Grundstück Rieck
Anlage 82 Lageplan Grundstück Humboldthafen
Anlage B3 Lägeplan Gfundstück tnvalidenstra&e
Anlage D1 Bebauungsstudie Grundstück Hümboldthafen
Anlage 02 Abstandsflächen Bebauung Grundstück Humboldthaferi / MK H2

Berlin, den Mffi-^W/t

Für das Land Berfi

^t_ L^^J^

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller

[isj^v W^
Der Senator für Finanzen Dr. Matthias Kollatz

ff
JL^S (^^u^//

Der Senator für Kultur und Europa Dr. Klaus Lederer

^ f ('C^
Der Senator für Stadtentwicklung und^Wohnen Sebastian Scheel

Für die CA ImmQ.^eutschland GmbH
//

^ MJ.'^jO<!e/
~n~y

Matthias Schmidt, Geschäftsführer und Sonja Bischoff, Prokurlstin
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Anlage B1
Lageplan Grundstück Rieck
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Anlage B2
Lageplan Grundstück Humboldthafen
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Geojnformation Berlin

Kartenausschnitt

Flurkarte

Maßstab 1:10QO

Alttualität 18.0S.202123:00 Uhr
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Anlage B3
Lageplan Grundstück Invalidenstraße

^c^-



Geoinformatlon Berlin

Kartenausschnitt

Fturkarte

Maßstab 1:1000

Aktualität 18.05.2021 23:00 Uhr

Bezirk Mitts
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Anlage DI
Bebauungsstudie Grundstück Humboldthafen
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Anlage D2
Abstandsflächen Bebauung Grundstück Humboldlhafen / MK H2
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